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Tiefgreifend
Wie Spezialtiefbauer dem Hochwasser die 
Stirn bieten

Wirksam
Gebäudetechnik spart deutlich Kosten

Umstritten
Wie ein Konjunkturförderpaket aussehen 
sollte

DIE TOP
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 BAUUNTERNEHMEN

• Alle Umsätze
• Alle Mitarbeiter
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Unwissenheit schützt 
vor Feuer nicht
Die Tücken bei der anbringung von
Wärmedämmverbundsystemen auf Feuermauern. Der Bauschaden – Fälle, Fallen,       

 analysen, Lösungen

Behördliche Vorschriften sind einzuhalten, 
ausgenommen, man möchte Alternativen 
in teuren Versuchen nachweisen. Was tun, 

wenn es für Brandschutzdetails noch keine Rege-
lung gibt? Damit zu zwei aktuellen Bauschadens-
fällen. Eine Wärmedämmverbundsystem-Fassade 
in Wien, eine in Niederösterreich. In beiden Fällen 
liegen Verarbeitungsfehler vor. EPS-Platten wurden 
auf mangelhafte Putzuntergründe geklebt, Platten-
fugen und versenkte Dübelteller bis zwei Zentime-
ter tief mit Unterputz verfüllt. Wie beim wasserun-
durchlässigen Betonbauwerk sind Risse im WDVS 
unbedingt zu vermeiden. Meinungen zu „bau-
unschädlichen“ 0,2-Millimeter-Rissen muss man 
hinterfragen. Und Achtung bei alten, luftundichten 
Fens-tern: Hier kann es zu Tauwasser im WDVS 
kommen. Auch ein vermeintlich ungeregeltes Detail 
kann mangelhaft sein. Bei der nicht an der Grund-
grenze anstehenden Fassade in Nieder-österreich 
wurde das WDVS mit zehn Zentimetern ausgeführt. 
Demnach reicht das vom Systemhersteller „klassifi-
zierte WDVS“ aus, auch bei der Feuermauer. Diese 
Erleichterung kommt aus der aus 1980 stammen-
den Verordnung des Magistrates der Stadt Wien 
über die Zulassung von WDVS: „MA35 – S1/80“. 
Darin ist bei Dämmdicken bis zehn Zentimeter die 
Anforderung „B1 schwer brennbar“ festgelegt. Im 
Übrigen wurde schon damals aus Brandschutzgrün-
den die Randwulst-Punktverklebung gefordert. 

Schwieriger ist der Wiener Fall, hier liegt die 
Gebäudeklasse 5 vor, und die Feuermauer grenzt 
an ein fünf Meter hohes Nachbarbetriebsgebäude 
mit Flachdach und Lichtkuppeln. Die Auskunft bei 
der Baupolizei ist vermeintlich klar: „Bei Feuermau-
ern darf – unabhängig von der Gebäudeklasse – ein 
WDVS nur aus Dämmstoffen der Klasse A2 (nicht 
brennbar gemäß ÖNORM B3800-1) verwendet 
werden.“ Wo das geschrieben steht, kann keiner 
beantworten. Nachdem ich kein Brandsachverstän-N
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Über die Bestimmungen für die 
Beschaffenheit von Wärmedämm-
verbundsystemen auf Feuermauern 
gehen die Meinungen auseinander.

Holen Sie sich jetzt Ihren Anteil vom 60-Millionen-
Euro-Umsatzkuchen für die Bauunternehmen!

Gesucht. Gefunden. Gekauft.
81 % der Österreicherinnen und Österreicher suchen Branchen in 
HEROLD-Verzeichnissen. Das bestätigt eine Studie des Marktfor-
schungsinstituts Intergral1. „Gerade in Krisenzeiten sind die Gelben 
Seiten für die österreichischen Bauunternehmen ein unverzichtbares 
Werbemedium, denn sie bringen wirklich Kunden“, ist HEROLD-Ge-
schäftsführer Thomas Friess überzeugt. Die Studie bestätigt, dass die 
Insertion im HEROLD so zielsicher zu einem Kaufabschluss führt wie 
in keinem anderen Medium: In der Branche „Bauunternehmen“ kon-
taktieren 93 % der Suchenden die gefundenen Unternehmen, 76 %
davon kaufen bei einem der kontaktierten Unternehmen und 82 % 
dieser Kunden sind Neukunden.

Werbung im HEROLD zahlt sich aus
Ein Werbe-Euro, der in dieser Branche investiert wurde, generiert 
durchschnittlich € 75,– Umsatz. Für alle in den Gelben Seiten ver-
tretenen Bauunternehmen bedeutet das einen gemeinsamen Ge-
samtumsatz von rund € 60 Mio., den sie aufgrund ihrer Einschal-
tungen in den Gelben Seiten lukrieren. Kein anderes Werbemedium 
bietet einen höheren Return on Investment (ROI). 

Jederzeit und überall verfügbar
Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, mit HEROLD 3in1 erreicht Ihre 
Werbebotschaft kaufwillige Konsumenten, die genau Ihre Dienst-
leistung brauchen – und das immer und überall, denn Ihr Inserat 
bzw. Ihr Eintrag ist sowohl in HEROLDs Gelben Seiten print als auch 

auf HEROLD.at und auf www.herold.mobi am Handy vertreten. Mit 
einer Gesamtau� age von 6,5 Mio. sind die Telefonbücher die au� a-
genstärksten Printmedien des Landes. HEROLD.at ist mit 2,1 Mio. 
Besuchern pro Monat (Unique Clients laut ÖWA 05/09) die meistbe-
suchte Site bei den Einzelangeboten. 

Tipps für die Gestaltung Ihrer Anzeige im HEROLD
• Ihre Anzeige soll alle relevanten Informationen über Ihr Unterneh-
men enthalten: Standort, Produkte, Services, Kontaktinformatio-
nen, Ö� nungszeiten etc.
• Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie sich für Ihre Anliegen interessieren   
  und ein verlässlicher Partner sind (Zertifi kate, Gründungsjahr, ...)!
• Welches besondere Service bieten Sie?
• Führen Sie Ihre Niederlassungen an!
• Anzeigen sollen gut lesbar sein.
 Gliederungspunkte, Bilder und Grafi ken machen Ihre Anzeige
  übersichtlicher.  
• Verwenden Sie einfache Formulierungen! 
• Verwenden Sie Headlines, die Ihre Vorteile hervorheben!
Geben Sie Ihren potenziellen Kunden einen triftigen Grund, zu Ihnen 
zu kommen!

Weitere Informationen:
HEROLD Business Data GmbH, 
A-2340 Mödling, Guntramsdorfer Str. 105, Tel. 02236/401-133
E-Mail: kundenservice@herold.at
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Neueste Marktuntersuchungen bestätigen die Rolle der 
Gelben Seiten als Umsatzbringer für die österreichische 
Wirtschaft. 

Mit einer entsprechenden Einschaltung im HEROLD kann auch Ihr Unternehmen an einem Umsatzkuchen von
€ 60 Mio. partizipieren. Marktuntersuchungen bestätigen die Rolle der Gelben Seiten als Umsatzbringer für Bau-
unternehmen. Die KundInnen, die über HEROLD einen geeigneten Anbieter � nden, geben rund € 60 Mio. bei den 
Bauunternehmen aus, die im HEROLD werben.
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diger bin, lese ich mich in die Normen ein 
und komme zu einem anderen Schluss.

Kompliziertes regelwerk. 
Für das Brandverhalten von Bauprodukten 
wurden die Euroklassen laut ÖNORM EN 
13501 eingeführt. Die ÖNORM B3806 führt 
Anforderungen hinsichtlich des Brandver-
haltens von Bauprodukten nach der neuen 
Klassifizierung an. Die OIB-Richtlinie 2 
verweist in Punkt 2.1.2 für Gebäude ab der 
Gebäudeklasse 2 auf diese Norm, sodass diese 
verbindlich anzuwenden ist. Eine Zuordnung 
bisheriger Klassen (ÖNORM B3800-1) zu 
den europäischen ist wegen unterschiedlicher 
Prüfmethoden nicht zulässig. Der bei den 
Gebäudeklassen 4 und 5 stets zu erbringende 
positive Nachweis – Brandweiterleitung muss 
hintangehalten werden, es dürfen keine groß-
en Teile herabfallen, Flüchtende und Rettende 
dürfen nicht gefährdet werden – kann nach 
ÖNORM 3800-5 nur entfallen, wenn entspre-
chende Brandschutzabschottungen (Brandrie-
gel) oder Dämmdicken kleiner oder gleich 
zehn Zentimeter ausgeführt werden. In Punkt 
6.2.2 der ÖNORM B3806 wird bei Gebäuden 
der Gebäudeklasse 5 ein klassifiziertes System 
in der Klassifizierung C-d1* verlangt. Das im 
konkreten Fall verwendete 14-Zentimeter-
WDVS passt da rein. Aber nur mit entspre-
chenden Brandschutzriegeln. Auf Nachfrage 
versichern gleich zwei Architekten, dass bei 
Feuermauern strengere Bestimmungen gelten. 
Sie verweisen auf die Bauordnung für Wien:  
§ 101 Abs. 1 lautet: „(1) Wird ein Gebäude an 
Nachbargrenzen angebaut, muss es an diesen 
in allen Geschoßen feuerbeständige Feuer-
mauern, die in allen für die Tragfähigkeit und 
den Brandschutz wesentlichen Bestandteilen 

aus nicht brennbaren Baustoffen sind, ohne 
Öffnungen erhalten. Im Übrigen müssen Feu-
ermauern den Anforderungen für Außenwän-
de entsprechen.“

 
anders gesehen.
Ich interpretiere diese Bestimmung anders 
als die beiden Planer: „(...) in allen für die 
Tragfähigkeit und den Brandschutz wesent-
lichen Bestandteilen“ zielt auf das Tragwerk, 
also die Ziegelmauer, und den Zimmerbrand 
ab. Siehe hierzu auch § 99  Abs. 2 Z 3: „In 
Gebäuden mit mehr als zwei Hauptgeschos-
sen müssen Außenwände (...) an der Außen-
seite zumindest schwer brennbar sein.“  EPS 
schafft das alleine. Noch klarer formuliert es 
die OIB-RL 2: „Sofern (...) Anforderungen 
an den Feuerwiderstand (...) verknüpft wer-
den, beziehen sich diese Anforderungen an 
das Brandverhalten nur auf jenen Teil der 
Konstruktion, der zur Erreichung der Feuer-
widerstandsklasse erforderlich ist. Für allen-
falls zusätzlich angebrachte Bekleidungen 
(...) und dergleichen gelten hinsichtlich des 
Brandverhaltens von Baustoffen die Anfor-
derungen der ÖNORM B3806.“ Demnach 
wird man im vorliegenden Fall in Wien die 
Fassadenfirma – entgegen der Meinung 
anderer Experten – nicht für das EPS-WDVS 
zur Verantwortung bringen können. Es 
bleibt der Mangel der fehlenden Brandriegel. 
Hier wurden bei den anschließenden Flä-
chen horizontale Abschottungen angebracht. 
Ohne stehende Brandriegel im Eckbereich 
kann es zu einem Weiterbrand auf die Feu-
ermauer kommen. Und die ersten fünf Meter 
vom nachbarlichen Flachdach nach oben 
hätten „nicht brennbar“ ausgeführt werden 
sollen. Es wurde ein Architekt mit der Pla-

nung, Ausschreibung und ÖBA beauftragt. 
Dieser sollte die Hauptverantwortung für die 
fehlenden Brandriegel übernehmen, da de-
ren Lage vom Planer vorzugeben ist. 

Im Gespräch mit der Leiterin der MA 37 – 
Gruppe B, Irmgard Eder, bestätigt sich das 
Dilemma. Eine verbindliche schriftliche 
Aussage, dass an Feuermauern (Wände an 
der Grundstücks- beziehungsweise Bau-
platzgrenze) nur WDVS mit Dämmstoffen 
der Klassifizierung A2 zulässig sind, wurde 
im ON-K 006 (Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen) erst in der letzten 
Sitzung vom Juni dieses Jahres getätigt. Im 
Wesentlichen resultiert die noch nicht aus-
formulierte Vorgabe zu „nicht brennbarem“ 
WDVS an Feuermauern aus der begründeten 
Angst vor unkontrollierbarem Fugenbrand. 
Schließlich entsteht bei Anbau an die Feuer-
mauer eine Gebäudetrennfuge. Ausgehend 
von entsprechenden Anfragen und Diskussi-
onen im österreichischen Normungsinstitut 
wird Eder nun ein Merkblatt für mehr Klar-
heit ausarbeiten. Sie bestätigt, dass gerade 
fehlende Vorschriften oder Regelungen kein 
Freibrief sind. Im Gegenteil: „Genau dann 
ist verschärfter Sachverstand zur Beachtung 
aller Gefahrenpotenziale gefragt.“

Leserpost
Kürzlich war an dieser Stelle über Sohlbänke im WDVS zu lesen. Darüber, dass auch ein 
„offizielles“ Detail einer Qualitätsgemeinschaft den Ausführenden nicht vor seiner Verant-
wortung schützt. Dazu hat in einer Reaktion auf den Artikel „Putz-Papst“ Michael Hladik 
einen schönen Satz geschickt. Dieser bezieht sich auf die DiN, wie gleichermaßen für alle 
Normen/regelwerke: „DiN-Normen sind nicht die einzige, sondern eine Erkenntnisquelle 
für technisch ordnungsgemäßes Verhalten im regelfall. Es ist auch zu berücksichtigen, dass 
DiN-Normen nur den zum Zeitpunkt der jeweiligen ausgabe herrschenden Stand der Tech-
nik berücksichtigen können. Durch das anwenden von Normen entzieht sich niemand der 
Verantwortung für eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.“

Günther  
Nussbaum-Sekora 
ist zertifizierter Bau-
Sachverständiger, 
Dachdeckermeister, 
Gebäudethermograf 
und Luftdichtheits-
prüfer. Er ist Mitglied 
der Bauherrenhilfe.
org – dem „Verein für 
Qualität am Bau“ 
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